
 

 

StRB Nr. 596.13 betreffend 
Öffentlicher Grund: Kommerzielle, private oder geschäftliche Veranstaltungen auf 
dem Arenaplatz, auf der südlichen Allmendstrasse sowie auf dem Hafenareal; Ge-
bührenregelung 
vom 13. August 2013 
 
 
Der Stadtrat nimmt vom Bericht des Departements Soziales, Umwelt und Sicherheit 
Kenntnis und 
 
b e s c h l i e s s t : 
 
1. Die Gebühren für die Benützung des öffentlichen Grundes werden für den Are-

naplatz, die südliche Allmendstrasse sowie auf dem Hafenareal analog dem 
Stadtratsbeschluss vom 14. März 2001 betreffend Gebührenregelung Braunvieh-
zuchtareal wie folgt festgelegt: 
- Für kommerzielle, private oder geschäftliche Veranstaltungen auf dem Are-

naplatz, auf der südlichen Allmendstrasse sowie auf dem Hafenareal gelten 
folgende Gebühren: 
CHF 1‘000.-- pro Veranstaltungstag 
CHF    500.-- pro Tag Auf- und Abbau 

- Für nicht gewinnorientierte Veranstaltungen gemeinnütziger, kultureller oder 
sportlicher Art gilt eine Gebühr von CHF 300.-- pro Veranstaltungstag. Auf- 
und Abbauzeiten werden nicht berechnet. 

- In besonderen Fällen sind nach Rücksprache mit der Departementsleitung SUS 
und Abteilungsleitung Pauschalen möglich (Beispiel: Bootslagerung, Teil-
nutzungen). 

- Strom, Wasser oder Leistungen Werkhof werden von der zuständigen Dienst-
stelle separat in Rechnung gestellt. 

 
2. Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Kan-

tons Zug bekannt gegeben und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse 
aufgenommen. 


